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BESCHLÜSSE: 
 

Traktandum 1: Eröffnung durch den Synodepräsidenten 

Traktandum 2: Protokoll der Wintersynode vom  
6. – 7. Dezember 2016; Genehmigung 

 

 

Traktandum 3: Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprü-
fungskommission – Ersatzwahl für den 
zurückgetretenen Frank Buchter (UAH); 
Wahl 

 

Traktandum 4: Tätigkeitsbericht 2016; Genehmigung 
 

Beschluss: 
 
Das Protokoll der Wintersynode vom 6. – 7. Dezember 2016 wird mit 
der Änderung auf Seite 125 genehmigt, indem Prof. Häberlin nicht inter-
pelliert hat, sondern zur Frage der Ökobilanz interpelliert wurde. 

Beschluss: 
 
Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission wird gewählt: Pfr. Edu-
ard Fuhrer, Steffisburg 

Beschluss: 
 
Der Tätigkeitsbericht 2016 wird genehmigt.  
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Traktandum 5: Jahresrechnung 2016; Genehmigung 
 

Traktandum 6: Magazin ENSEMBLE; Bericht und Antrag 
zur Weiterführung; Beschluss 

 

 

Beschluss: 
 
Die Synode beschliesst: 
 
1. die in die Zuständigkeit der Synode fallenden Nachkredite im Betrag 

von CHF 90‘597.65 zu bewilligen, 
2. zusätzlich CHF 470‘000.00 als Rückstellung für eine Teilrückerstat-

tung der Gemeindebeiträge 2016 im Jahre 2017 zu bilden, 
3. den verbleibenden Ertragsüberschuss von CHF 536‘167.35 dem Ei-

genkapital zuzuführen, 
4. die Jahresrechnung 2016 mit Aktiven und Passiven von 

CHF 26‘223‘126.49 und einem Ertragsüberschuss von 
CHF 536‘167.345 zu genehmigen, 

5. die Abrechnung des Finanzausgleichs der Kirchgemeinden zur 
Kenntnis zu nehmen, 

6. die Abrechnung des Verpflichtungskredits Sanierung Pavillonweg 5 
und 7 Bern zur Kenntnis zu nehmen.  

Beschluss: 
 
1. Die Synode nimmt Kenntnis vom Bericht über die Einführung des 

Kirchenmagazins ENSEMBLE und dessen Entwicklung. 
2. Sie beschliesst die Weiterführung gemäss dem bestehenden Kon-

zept. 
3. Sie beauftragt den Synodalrat, das Magazin ENSEMBLE laufend 

neuen Erkenntnissen und geänderten Bedürfnissen anzupassen.  
4. Zur Erhebung der Bedürfnisse wird der Synodalrat beauftragt, eine 

Reflexionsgruppe mit Mitgliedern aus den Kirchgemeinden und wei-
teren Adressatenkreisen des Magazins einzusetzen. 
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Traktandum 7: Vision Kirche 21 – gemeinsam Zukunft 
gestalten; Beschluss 

 

Traktandum 8: Verhältnis Kirche-Staat; Leitsätze zur 
kirchlichen Umsetzung des Landeskir-
chengesetzes; Genehmigung 

 

Beschluss: 
 
1. Die Synode genehmigt die Vision Kirche 21 mit ihren sieben Leitsät-

zen: 
Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet. 
Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen. 
Vielfältig glauben – Profil zeigen. 
Offen für alle – solidarisch mit den Leidenden. 
Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen. 
Bewährtes pflegen – Räume öffnen. 
Vor Ort präsent – die Welt im Blick. 
Die Gegenwart gestalten – auf Gottes Zukunft setzen.  

2. Die Synode verpflichtet sich, ihr Handeln an den Leitsätzen zu mes-
sen und ruft die Verantwortlichen aller Ebenen in der Kirche auf, 
sich von der Vision als wesentlicher Grundlage in allem Handeln in-
spirieren und leiten zu lassen. 

Beschluss: 
 
1. Die Synode beschliesst die folgenden Leitsätze zur kirchlichen Um-

setzung des Landeskirchengesetzes: 
1. Die geltende Kirchenverfassung wird vorläufig nicht verändert. 
2. An den von der Synode verabschiedeten drei Ämtern wird fest-

gehalten. 
3. Mit der Übernahme der Pfarranstellungsverhältnisse durch die 

Landeskirche werden im Grundsatz Regelungen des kantonalen 
Personalrechts übernommen. 

4. Die gemeinderechtlichen Auswirkungen auf die Kirchgemeinden 
müssen berücksichtigt werden. 

5. Die Pfarrstellenzuordnung richtet sich bis 2022 nach den bishe-
rigen kantonalen Bestimmungen. 
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Traktandum 9: Aufstockung der Stelle Gottesdienstent-
wicklung; Beschluss 

 

 

6. Die Synode beschliesst die Grundsätze. Im Weiteren nimmt sie 
wesentliche Entscheide im Rahmen der Revision der Kirchen-
ordnung und von Reglementen vor. 

2. Die Synode nimmt zur Kenntnis, dass ihr der Synodalrat eine An-
passung der Leitsätze nach Ziffer 1 unterbreiten wird, falls dies auf-
grund der endgültigen Fassung des Landeskirchengesetzes erfor-
derlich sein sollte. 

Beschluss: 
 
Die Synode weist das Geschäft des Synodalrats «Aufstockung der 
Stelle Gottesdienstentwicklung» (Erhöhung um 90 Stellenpunkte) zu-
rück. 


